
Fraktion B . 90/Die Grünen 
 im Gemeinderat Stadland  
     Elke Kuik-Janssen                                                  
   (Fraktionsvorsitzende) 
                  
 
Rodenkirchen, den 21.08.2024 
 

 
 
Entsprechend der Darstellung des Sachverhaltes zum 22.08.2024 soll gemäß 
aktuellem Planentwurf in den antragsgegenständlichen nördlichen Teilflächen 
(Planzeichnungen mit der Bezeichnung Fläche A) Baurecht für bis zu drei 
Windkraftanlagen geschaffen werden. Für die ebenfalls dargestellten Teilflächen 
(Bezeichnung Fläche B) für zwei weitere Windkraftanlagen im Süden sind die 
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen nur durch eine Abweichung von den 
Zielen des RROP des Landkreises Wesermarsch möglich. Eine solche 
Zielabweichung kann nach dem zeitigen Kenntnisstand für diese 
Windkraftanlagenstandorte durch den Landkreis nicht in Aussicht gestellt werden. 
Vor diesem Hintergrund beantragt unsere Fraktion Folgendes; 
 
 
Änderungsantrag Beschlussempfehlung zur Vorlage BV/382/2023 in der 
Fassung vom 22.08.2024 
 
 
Der Rat der Gemeinde Stadland nimmt Kenntnis von dem Antrag der 
Vorhabenträgerin PWG GmbH & Co Windpark Sürwürderwurp KG (Stadland), mit 
dem sie am 22. November 2023 beantragt hat, die erforderlichen 
Bauleitplanverfahren zur Schaffung von Baurecht für die Errichtung von 
Windkraftanlagen am Lockfleth / Sürwürder Hellmer durchzuführen, und in dem sie 
sich verpflichtet hat, die erforderlichen Planungsunterlagen in ihrem Auftrag und auf 
ihre Kosten erstellen zu lassen. 
Der Rat entspricht diesem Antrag der Vorhabenträgerin und beschließt, die 
Verfahren zur 43. Änderung des Flächennutzungsplans und zur Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 65 „Windpark Sürwürderwurp“ einzuleiten. Der 
Aufstellungsbeschluss für beide Bauleitplanverfahren gilt für die nördlichen 
Teilflächen mit der Bezeichnung A und deren Erschließungen. 
Gegenstand der bevorstehenden Fachplanung für beide Bauleitplanverfahren ist die 
Erarbeitung der Plandarstellungen, der Begründung und des Umweltberichtes für 
diese Teilflächen und deren Erschließungen. Die Wahl des Planungsbüros ist 
einvernehmlich mit der Verwaltung abgestimmt. 
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